
 

 
    

Kündigung nach Vers.ausfall Kl. 2040 

 
 
Bearbeitungshinweise 
 

 Gültig für alle Betriebsarten 
 

 
 
Anwendungsbereich 
 
 

 FINH  

 LINH 
 

 
Klauseltext 
 
Das Kündigungsrecht gemäß Teil A Ziffer 5.5 BFINH gilt für jeden zwischen den Parteien bestehenden 
Feuerversicherungsvertrag oder Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherungsvertrag. 


